
 

 

 
Bezügebeispiele für den Reservistendienst 
 
Hierbei handelt es sich um eine beispielhafte Musterberechnung. Es werden nicht alle Dienstgrade 
und Kombinationsmöglichkeiten berücksichtigt. Ihre tatsächlichen Bezüge können aufgrund Ihrer 
persönlichen Lebenssituation abweichen.  
 
 
Stabsunteroffizier (m/w/d) der Reserve, 23 Jahre, ledig, keine Kinder, 14 Tage 
Reservistendienstleistung 
 

Erstattung des Nettoverdienstausfalls bzw. Einbußen von Geldersatzleistungen 
(höchstens 301,00 € pro Tag) 

4.214,00 € 

oder 
Mindestleistung Tagessatz (69,50 € pro Tag) 973,00 € 
Reservistendienstleistungsprämie Tagessatz (23,45 € pro Tag) 351,75 € 
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 1.324,75€ 

 
 
Hauptgefreiter Feldwebelanwärter (m/w/d) der Reserve, 26 Jahre, ledig, keine Kinder, 28 Tage 
Reservistendienstleistung 
 

Erstattung des Nettoverdienstausfalls bzw. Einbußen von Geldersatzleistungen 
(höchstens 301,00 € pro Tag) 

8.428€ 

oder 
Mindestleistung Tagessatz (67,40 € pro Tag) 1.887,20 € 
Reservistendienstleistungsprämie Tagessatz (20,67 € pro Tag) 578,76 € 
Zuschlag für längeren Dienst(70,00 € pro Tag ab dem 15. Tag bis höchstens 
700 € im KJ soweit keine Verpflichtungsvereinbarung geschlossen wurde) 

700,00 € 

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 
U h l i h  

3.165,96€ 
 
 
Hauptmann (m/w/d) der Reserve, 30 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 35 Tage 
Reservistendienstleistung 
 

Erstattung des Nettoverdienstausfalls bzw. Einbußen von Geldersatzleistungen 
(höchstens 301,00 € pro Tag) 

10.535 € 

oder 
Mindestleistung Tagessatz (112,08 € pro Tag) 3.922,80 € 
Reservistendienstleistungsprämie Tagessatz (25,91 € pro Tag) 906,85 € 
Verpflichtungszuschlag (35,00 € pro Tag) 1.225,00 € 
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz  6.054,65 € 

 
 
 
  



 

 

 
Anmerkungen: 

• Die Tagessätze für Mindestdienstleistung, Reservistendienstleistungsprämie, 
Verpflichtungsprämien sind steuerfrei. 

• Folgende Leistungen werden Reservedienstleistenden darüber hinaus gewährt:  
o Finanzielle Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 
o Unentgeltliche truppenärztliche Versorgung  
o Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung 
o Zuschlag für die Teilnahme an Auslandseinsätzen 

 
 
Gültig seit: 1. Januar 2021 
 


